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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.1986

Norm

MRK Art6 Abs1 II6

StPO §412

Rechtssatz

Die "Abbrechung" eines Verfahrens nach § 412 StPO setzt die Unbekanntheit oder Unergreifbarkeit des Täters selbst

voraus; wegen der Unerreichbarkeit eines Beweismittels hingegen darf das Verfahren nicht auf unabsehbare Zeit in

Schwebe gelassen werden.
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